
 
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Politik /  Wirtschaft 

in der Sekundarstufe I  
 

Bei der Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft liegen die Erwartungen und 
Anforderungen zugrunde, wie sie im Kernlehrplan für die Sek. I für Gymnasium für das 
Fach Politik/Wirtschaft formuliert wurden (vgl. Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kernlehrplan für das Gymnasium - 
Sekundarstufe I (G8) in NRW, Frechen 2007, Seite 34). Die Grundsätze der 
Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft basieren ferner auf den Vorgaben 
gemäß § 48 Schulgesetz NRW und § 6 APO-SI. 
Bei der Leistungsbewertung sind grundsätzlich alle im Kernlehrplan Politik/Wirtschaft 
dargestellten Kompetenzbereiche (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Urteilskompetenz, Handlungskompetenz) zu berücksichtigen. Alle 
Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art sollen darauf ausgerichtet sein, 
das Erreichen der aufgeführten Kompetenzen zu überprüfen, wobei 
ein nur auf Reproduktion angelegtes Abfragen von Daten und Sachverhalten den 
Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht wird. Der Anwendungsbezug 
des Gelernten sollte immer wieder durch produktives Gestalten und simulatives 
Handeln verdeutlicht werden. 
In diesem Sinne soll die Leistungsmessung die Vielfalt der Methoden und 
Arbeitsformen des politischen Unterrichts berücksichtigen und insofern den gesamten 
Bereich der im Unterricht erbrachten Leistungen erfassen. 
Somit umfasst der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ alle von 
den Schülerinnen und Schülern in den Unterricht eingebrachten schriftlichen und 
mündlichen Beiträge, insbesondere: 
- Beiträge zum Unterrichtsgespräch, z.B. in Form von Lösungsvorschlägen, dem 
Aufzeigen von Zusammenhängen und Widersprüchen, Plausibilitätsbetrachtungen 
oder dem Bewerten von Ergebnissen (unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Anforderungsbereiche: Reproduktion, Analyse, Bewertung); 
- Erbrachte Hausaufgaben; 
- zeitnahe kurze schriftliche Überprüfungen (Höchstzahl: 2 pro Halbjahr); 
- Unterrichtsdokumentationen, z. B. Protokoll, Mappe, Heft, Lerntagebuch und 
Portfolio, Zusammenstellung von Zeitungsartikeln zu einem bestimmten Thema; 
- Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung; 
- Präsentationen, zunehmend auch mediengestützt; 
- Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen (z.B. schriftliche Interviews, 
Befragung); 
- Besondere Lernleistungen (z. B. Teilnahme an Schülerwettbewerben); 
- Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. 
produktorientierte Gestaltungen, Beiträge in Plan- und Rollenspielen, Pro-/Contra-
Diskussionen, empirische Untersuchung); 
-schriftliche Beiträge (Hefte/Mappen, Portfolio, Materialsammlungen). 
 
Für die im Unterricht erbrachten Leistungen gelten folgende Bewertungskriterien: 
- Qualität, Quantität und Kontinuität 



- Realitätsbezug und inhaltliche Richtigkeit, 
- Schlüssigkeit von Argumenten und Sachverhalten, 
- Berücksichtigung von Gegenargumenten, 
- sprachliche Angemessenheit. 
 
Mündliche Leistungen werden in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch von 
der Lehrkraft dokumentierte Beobachtungen während des Schuljahres festgestellt. Die 
Kriterien für die Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern eines 
jeden Schuljahres mitgeteilt. Die Beurteilung von Leistungen soll mit der Diagnose des 
erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden 
werden. 
Die Schülerinnen und Schüler werden über ihre Quartalsnoten informiert und können 
sich in Absprache mit der Lehrkraft über ihren Leistungsstand informieren. 
Die Leistungen sollen im Zusammenhang mit den unterrichtlichen Themen und den im 
Unterricht erworbenen Kompetenzen erbracht werden. Darüber hinaus gehende 
Leistungen sind erwünscht und können nach Absprache zusätzlich berücksichtigt 
werden. 
Für die Beurteilung der Leistungen der Sonstigen Mitarbeit werden die folgenden 
Festlegungen herangezogen: 

 
 
 


